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von imke plesch

A ls gigantische Verzweiflung und
Fassungslosigkeit beschreibt
Klaus Schmidt das, was er seit
sechs Jahren spürt. „Ich bin um
wesentliche Teile meines Le-

bens betrogen worden“, sagt der Mitt-Fünf-
ziger aus dem Großraum München, der in
Wahrheit anders heißt. Schuld daran sei
seine eigene Schwester: Sie habe ihn nicht
nur vermutlich um viel Geld gebracht, son-
dern auch um die Möglichkeit, so für seine
Mutter zu sorgen, wie er das gewollt hätte.
„Es hat mich wahnsinnig viel Kraft gekos-
tet, zu begreifen, dass das alles wahr ist.“
Klaus Schmidt sagt, er sei Opfer von einer
Erbschleicherin geworden – und er ist
nicht der einzige.

Ungefähr 400 Fälle, die um das Thema
kreisen, kennt Schwester Bernadette vom
Orden der Schwestern vom Guten Hirten.
Seit einem Vorfall in ihrem eigenen Be-
kanntenkreis im Jahr 2011 wurde sie zur in-
offiziellen Anlaufstelle für Betroffene aus
ganz Deutschland. Sie kümmert sich um
Menschen, die um ihr Geld und ihre Rech-
te gebracht worden sind, weil jemand ihre
Angehörigen so manipuliert hat, dass die-
se ihr Testament geändert oder weitrei-
chende Vollmachten ausgestellt haben.

„Das geht durch alle Schichten“, berichtet
Schwester Bernadette. Sie habe schon Fäl-
le gehabt, wo es um mehrere Millionen Eu-
ro Erbe ging. Bei anderen ging es weniger
ums Geld als um das Recht, sich um einen
Angehörigen zu kümmern. Mal sind die Tä-
ter Fremde, die alte Leute zum Beispiel im
Café ansprechen, manchmal kommen sie
aus der Nachbarschaft – oder sogar aus
der eigenen Familie.

Im ersten Schritt erschleichen sich die
Täter das Vertrauen ihrer Opfer, erklärt
Schwester Bernadette. Dann werde die Per-
son von ihrem bisherigen Umfeld, Nach-
barn oder Freunden, isoliert. Anschlie-
ßend könne sie manipuliert und unter
Druck gesetzt werden, etwa mit der Dro-
hung, sich nicht mehr zu kümmern, wenn
bestimmte Bedingungen nicht erfüllt wer-
den. „Ich vermute, dass es Leute gibt, die
so was öfter machen, weil sie fast professio-
nell vorgehen“, erklärt Schwester Berna-
dette. „Die sind ganz raffiniert und abge-

brüht.“ Was es Betrügern oft so einfach ma-
che, sei die Gutgläubigkeit alter Leute, die
anderen nichts Böses zutrauen. Durch Ein-
samkeit, Demenz oder Krankheit seien äl-
tere Menschen leichter angreifbar.

Bei Klaus Schmidt ist es die eigene
Schwester, die ihn in die Verzweiflung
treibt. Er ist nur knapp ein Jahr älter als
sie, ihr Leben lang hatten sie ein sehr enges
Verhältnis, erzählt Schmidt. Als die verwit-
wete Mutter älter wird, möchte sie mit ei-
ner notariell beglaubigten General- und ei-
ner Vorsorgevollmacht dafür sorgen, dass
ihre Betreuung im Alter geregelt wird. Die
Kinder sollen sich laut der Vollmacht zu
gleichen Teilen um die Betreuung der Mut-
ter kümmern – mit einer kleinen Ausnah-
me: Falls sich die Geschwister nicht einig
werden sollten, soll Klaus Schmidt der Be-
treuer der Mutter werden, nicht seine
Schwester.

„Wahrscheinlich war das der Punkt, wo
sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat“,
vermutet er heute. 2013 erleidet seine Mut-
ter einen Schlaganfall und wird mitten aus
dem Leben gerissen. Kaum ist sie in der Re-
haklinik, versucht Schmidts Schwester die
alleinige Vollmacht zu bekommen. Sie dis-
kreditiert ihn, streut bei der Betreuungs-
stelle das Gerücht, er ginge mit den Finan-
zen der Mutter nicht sorgfältig um. Das
setzt „die Maschinerie in Gang“, erinnert
sich Schmidt. Der Fall landet vor dem Fami-
liengericht.

Gleichzeitig setzt die Schwester die Mut-
ter unter Druck, die alte Vollmacht zu än-
dern und sie als alleinige Betreuerin einzu-
setzen. „Meine Mutter kann nach dem
Schlaganfall nichts mehr äußern – höchs-
tens noch ,ja‘ oder ,nein‘ nachsprechen“,
sagt Schmidt. Doch von einem Psychiater,
der sie begutachtet, wird sie für geschäfts-
fähig erklärt. Somit ist der Widerruf der al-
ten Vollmacht und die Erstellung der neu-
en rechtmäßig.

„Meine Schwester hat jetzt die Kontrol-
le über alles – über das Ersparte und die
Unterbringung meiner Mutter“, sagt
Schmidt. Statt in einem betreuten Wohnen
zu leben, „rotte“ sie jetzt in einem Pflege-
heim vor sich hin. Dafür habe sich die
Schwester als erstes eine Schenkung in
Höhe von 100 000 Euro vom Konto der
Mutter ausgestellt. Doch das Gericht
schließt den Fall ab. „Die ganzen Umstän-
de waren denen egal“, klagt Schmidt.
„Wenn jemand frech genug ist, kann er mit
Hilfe der Behörden so eine Situation wie
die meiner Mutter ausnutzen. Da setzt der
Rechtsstaat meiner Meinung nach regel-
mäßig aus.“

Erbschleicher bewegen sich im Graube-
reich, in dem ein Mensch beeinflussbar,
aber noch nicht geschäftsunfähig ist. Ein
entscheidender Punkt bei der Ausstellung
oder Änderung einer Vollmacht oder eines
Testaments ist die Geschäfts- oder Testier-
fähigkeit. „Die Testierfähigkeit wird in
Deutschland so hoch gehängt, dass man
da nicht mehr drankommt“, sagt Schwes-
ter Bernadette. Eine Tatsache, die auf den
ersten Blick sinnvoll und beruhigend er-
scheint – wer möchte schon gerne vorzei-
tig für geschäftsunfähig erklärt werden?
Doch gleichzeitig ermöglicht sie auch die
Manipulation alter Menschen.

Auch Sabine Meyer van den Bergh, 61,
zweifelt an der Geschäftsfähigkeit ihrer
Mutter. Die Auseinandersetzung um den
Willen und auch das Erbe der inzwischen
86-Jährigen beschäftigte schon Gerichte
und fand auch – über Boulevardmedien –
schon mehrfach den Weg an die Öffentlich-
keit. Sabine Meyer van den Bergh wirft

einem homosexuellen Ehepaar vor, die
Mutter manipuliert zu haben. „Die Herren
haben meine Mutter eingelullt“, behauptet
die Tochter. Über einen Freundeskreis älte-
rer Damen hätten die Männer die Witwe
kennengelernt, ihr Komplimente gemacht
und sie eingeladen. „Die bieten mir was,
die lieben mich“, habe die Mutter gesagt,
erzählt Sabine Meyer van den Bergh.

Irgendwann war die Mutter sogar be-
reit, einen der beiden Männer zu adoptie-
ren, „weil er ein ehrlicher, lieber Mensch
ist. Und so eine traurige Kindheit hatte“:
So stellte es die alte Frau im Gespräch mit
der Bild-Zeitung dar. Der auserkorene Ad-

optivsohn verteidigte sich ebenfalls öffent-
lich, der AZ sagte er: „Wir haben wirklich
eine Mutter-Sohn-Beziehung, eine Seelen-
verwandtschaft, wie ich sie zu meiner leib-
lichen Mutter leider nie hatte.“ Bei seiner
neuen Bezugsperson fühle er sich „gebor-
gen und geliebt – mit Geld oder Erbschlei-
cherei hat die Adoption nichts zu tun“. So
weit kam es letztlich auch nicht, ein Ge-
richt untersagte die Adoption. Trotzdem
hat Sabine Meyer van den Bergh mittler-
weile keinen Kontakt mehr zu ihrer Mut-
ter, keinen Zugang mehr zum Elternhaus.

Nach dem Scheitern der Adoption er-
reichte das homosexuelle Paar, dass ihnen

eine Generalvollmacht ausgestellt wurde.
„Damit können die jetzt machen, was sie
wollen, mein Elternhaus beleihen und
über meine Mutter bestimmen“, erzählt Sa-
bine Meyer van den Bergh. Aus ihrer Sicht
stellte es sich so dar: Nach und nach wurde
die Mutter von ihrem alten Freundeskreis
und den Nachbarn isoliert. „Und dann hieß
es auf einmal: Wir sind für dich da und du
bist für uns da.“ Die Mutter habe den Män-
nern deren Hochzeit bezahlt, die Operati-
on eines Hundes, teure Trachtenmode.

Als sie überzeugt davon war, dass ihre
Mutter nicht mehr geschäftsfähig ist, bean-
tragte Sabine Meyer van den Bergh, als Vor-

mund eingesetzt zu werden. Das Vorhaben
scheiterte – und wurde von der Gegenseite
als Argument herangezogen, die Tochter
sei offenbar nur am Geld der Mutter inter-
essiert. Sabine Meyer van den Bergh ver-
heimlicht nicht, dass es für sie durchaus
um Existenzielles geht. 25 Jahre lang arbei-
tete sie im elterlichen Antiquitätenhandel
mit. Da sie aber nie offiziell als Mitarbeite-
rin angemeldet war, hat sie keinen Renten-
anspruch. Als einziges Kind ist sie eigent-
lich die Alleinerbin des Vermögens ihrer El-
tern. Nun aber fürchtet sie: „Die verschul-
den mir mein ganzes Erbe! Ich weiß nicht,
wovon ich im Alter leben soll. Und ich er-
kenne meine Mutter nicht wieder.“ Mehr
als 80 000 Euro hat sie der Streit bisher
gekostet. Noch ist sie entschlossen, weiter
zu kämpfen: „Ich werde keine Ruhe lassen,
bis ich die drankriege.“

Konkrete Hilfe kann Schwester Berna-
dette nur den wenigsten betroffenen Ange-
hörigen anbieten. „Ich darf nicht beraten,
ich bin keine Anwältin“, sagt sie. Aber sie
hört wenigstens zu. „Ich möchte etwas
vom psychischen Druck wegnehmen, dem
diese Menschen ausgesetzt sind. Ich wür-
de sogar von psychischer Gewalt spre-
chen.“ Manche würden sich zum Beispiel
fragen: Hat meine Mutter mich überhaupt
je geliebt? „Es ist brutal, wie die Angehöri-
gen von den Erbschleichern auch noch nie-
dergemacht werden. Das wird dann so ge-
dreht, dass die Tochter sich ja sowieso nie
um die Mutter gekümmert habe.“ Oft steht
Aussage gegen Aussage und Beweise fehl-
ten. Viele Angehörige geben den juristi-
schen Kampf irgendwann auf, weil ihnen
die Kraft fehlt oder das Geld.

Schwester Bernadette hat sich schon oft
an Politiker gewandt, bisher ohne Erfolg.
„Ich bräuchte als erstes ein eigenes Büro,
damit ich Menschen dort empfangen und
mit ihnen in Ruhe sprechen kann.“ Zurzeit
macht sie all das nach ihrer Arbeit als Kran-
kenhausseelsorgerin, ehrenamtlich, in
ihrer Freizeit. Sie hat viele Ideen für Aufklä-
rung und Präventionsarbeit, dafür, wie
Vollmachten wasserdicht gemacht werden
könnten. In den USA gibt es zum Beispiel
den Tatbestand „financial abuse of elderly
people“, finanzieller Missbrauch von älte-
ren Menschen, mit dem Missbrauch bes-
ser verfolgt werden kann.

Schwester Bernadette würde gern einen
Runden Tisch für Betroffene anbieten.
„Ich brauche jetzt dringend Hilfe, damit
ich weiter helfen kann“, sagt sie. Der Druck
der Betroffenen sei groß, aber sie hätten
keine Lobby. Viele scheuten sich, an die Öf-
fentlichkeit zu gehen: Die alten Menschen
aus Scham, die Kinder und Enkel, weil sie
ihre Eltern und Großeltern nicht auch
noch schlecht machen wollten. Es sind Dra-
men, die sich zwischen Menschen abspie-
len, die einander einst vertrauten.

Klaus Schmidt hätte gern seinen richti-
gen Namen genannt. Doch er hat Angst,
dass seine Schwester ihn wegen Verleum-
dung verklagt. Ein Kontaktverbot hat sie
bereits durchgesetzt – mit einer Anzeige
wegen Stalkings.
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SZ: Gibt es eigentlich eine rechtliche Defi-
nition von Erbschleicherei?
Michael Bonefeld: Im allgemeinen Sprach-
gebrauch versteht man darunter, dass eine
Person auf unmoralische, aber nicht unbe-
dingt strafbare Weise Einfluss nimmt auf
eine andere Person, die etwas zu vererben
hat. Der Wille dieser Person wird dabei ma-
nipuliert. Das Problem ist allerdings, das
auch zu beweisen.
Ein entscheidender Punkt ist hierbei ja
die Frage, ob jemand noch geschäfts-
oder testierfähig ist, wenn er ein Testa-
ment oder eine Vollmacht aufsetzt.
Man kann von einem Notar nicht verlan-
gen, einen Demenztest mit jemandem zu
machen. Ich sage den Angehörigen aber
auch, dass sie nicht immer alles nachvoll-
ziehen müssen, was ihre Eltern oder Groß-
eltern entscheiden! Nur weil jemand viel-
leicht ein Schrat oder ein Eigenbrötler ist,
ist er noch nicht geschäftsunfähig. Der an-
dere kann ganz andere Werte haben als
man selbst. Wenn jemand aber das willen-
lose Werkzeug von jemandem wird, dann

ist es schlecht. Eine Grauzone wird man
hier aber immer zulassen müssen.
Wie gehen Erbschleicher vor?
Ich spreche da von den drei Stufen oder
drei A: Anpirschen, abhängig machen, ab-
zocken. Erst sagt der Erbschleicher dem al-
ten Menschen: „Ich bin für dich da.“ Im
zweiten Schritt wird die Person von ihrem
bisherigen Umfeld isoliert und es heißt
dann „Ich bin der Einzige, der für dich da
ist.“ Und wer dann genug kriminelle Ener-
gie hat, bedient sich, ohne rot zu werden.
Der Weg zur Erbschleicherei läuft meis-
tens noch zu Lebzeiten über eine Vorsorge-
vollmacht.
Wann ist es sinnvoll, jemandem eine Vor-
sorgevollmacht auszustellen?
Wenn ich Vertrauenspersonen habe, wie
Ehepartner oder Kinder, ist es normaler-
weise unproblematisch. Es gibt dann ver-
schiedene Möglichkeiten: Man kann ganz
konkrete Dinge regeln, wie das Aufent-
haltsbestimmungsrecht, dass das Haus
nicht verkauft werden darf oder dass das
Pflegepersonal mich nicht duzen soll. Oder

man kann jemandem eine Generalvoll-
macht ausstellen, das ist der häufigste
Fall. Dann kann der Bevollmächtigte auch
über Vermögenswerte verfügen. Ich rate
aber davon ab, Fremden eine Vollmacht zu
erteilen.

Warum?
Ich habe in meiner Tätigkeit als Anwalt
schlechte Erfahrungen gemacht mit Voll-
machten. Das Problem ist, dass es keine
Kontrollinstanz gibt. Der Vollmachtgeber

soll den Vollmachtnehmer selbst kontrol-
lieren. Wenn der Vollmachtgeber dazu geis-
tig aber nicht mehr in der Lage ist, hakt das
System.
Was passiert dann?
Problematisch ist es, wenn jemand keinen
sozialen Unterbau hat. In achtzig Prozent
der Fälle bei mir in der Kanzlei geht es um
alleinstehende ältere Menschen, die keine
Angehörigen haben oder deren Kinder
weit weg wohnen. Die geben dann jeman-
dem aus der Nachbarschaft eine Vollmacht
und niemand bekommt mit, wenn der
Nachbar sich dann vom Konto bedient.
Wenn der Nachbar dann auch noch der Al-
leinerbe ist, dann ist es vorbei. Solche Fälle
passieren meistens in Großstädten. Auf
dem Dorf ist die soziale Kontrolle größer,
da bekommt das jemand mit, der einschrei-
ten kann.
Wie kann man so einen Fall verhindern?
Wenn man jemandem eine Vollmacht aus-
stellt, sollte man eine Kontrollinstanz ein-
bauen, also eine zweite Person, die den Be-
vollmächtigten kontrolliert. Auf diese Mög-

lichkeit wird in den gängigen Formularen
der Ministerien oder bei den Betreuungs-
stellen aber kaum hingewiesen, da bräuch-
ten wir unbedingt bessere Formulare. Al-
lerdings ist es für Alleinstehende in der Pra-
xis oft schwierig, einen Kontrollbevoll-
mächtigten zu finden, wenn sie kaum sozi-
ale Kontakte haben.
Was kann man in so einem Fall tun?
Wenn es darum geht, Hilfe von Fremden
anzunehmen, rate ich eher zu einer Betreu-
ungsverfügung, also zur Einsetzung eines
gesetzlichen Betreuers. Anders als der Be-
vollmächtigte wird der Betreuer nämlich
vom Staat überwacht.
Was kann ich machen, wenn meine Mut-
ter plötzlich jemand anderem alles verer-
ben will oder ich das Gefühl habe, jemand
bedient sich von ihrem Konto, so dass am
Ende gar kein Geld mehr übrig ist?
Sie sind als Kind geschützt durch das
Pflichtteilsrecht, also einer Mindestbeteili-
gung am Nachlass. Schenkungen zu Leb-
zeiten lassen sich aber kaum kontrollie-
ren, weil man als Erbe zum Beispiel keinen

Anspruch darauf hat, Belege einzusehen.
Man könnte ein notarielles Nachlassver-
zeichnis einholen: Der Notar ist zu Eigener-
mittlungen verpflichtet und kann zum Bei-
spiel die Kontoauszüge des Verstorbenen
der letzten zehn Jahre kontrollieren. Die
Notare sind mit derartigen Verzeichnissen
aber total überfordert. Hier sollte der Ge-
setzgeber endlich – ähnlich wie beim Un-
terhalt – einen generellen Beleganspruch
für Pflichtteilsberechtigte verankern. Das
würde einige Probleme lösen.
Wäre es sinnvoll, einen neuen Straftatbe-
stand einzuführen, wie zum Beispiel in
den USA „financial abuse of elderly
people“, also finanzieller Missbrauch älte-
rer Menschen?
Das ist aus meiner Sicht kaum zielführend.
Der „abuse“, also Missbrauch, ist sehr sub-
jektiv, wie soll man den in ein Gesetz pa-
cken? Ich denke, wir sind in Deutschland
durch die geltenden Gesetze auch so hinrei-
chend geschützt.
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„Wer eine Vollmacht ausstellt, muss unbedingt eine Kontrollinstanz einbauen“
Rechtsanwalt Michael Bonefeld spricht über die Probleme, die auftauchen, wenn jemand versucht, auf unmoralische Weise in den Besitz einer Erbschaft zu gelangen
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Was können Kinder tun, wenn die Eltern das Ersparte und das Haus Fremden vermachen?
Die Politik gibt sich zögerlich, Juristen nennen allerdings klare Ratschläge
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